
 

 
 
Sachverhalt: 
 
Durch eine Arbeitsgruppe im Ministerium für AGuS M-V wurde ein Leitfaden zur 
Zusammenarbeit der Kinder- und Jugendhilfe mit Kinder- und Jugendpsychiatrie im M-V 
erarbeitet. 
 
Dieser Leitfaden war Grundlage des Abschlusses eine Kooperatinsvereinbarung des JA der 
LHS mit der Kinder und Jugendpsychiatrie. 
Gleichlautende Vereinbarungen wurden ebenfalls mit den JÄ NWM und LUPA 
abgeschlossen.  
 
Die Kinder- und Jugendpsychiatrie der C-F-Flemming Klinik muss wegen ihres 
Versorgungsauftrages für die Landeshauptstadt Schwerin und für die beiden angrenzenden 
Landkreise Ludwigslust-Parchim sowie Nordwestmecklenburg mit zahlreichen Partnern/-innen 
kooperieren und Absprachen zur verbindlichen Zusammenarbeit treffen. Der vom 
Sozialministerium M-V erarbeitete Leitfaden zur Zusammenarbeit zwischen der Kinder- und 
Jugendhilfe mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie in M-V enthält praxisnahe Handreichungen 
für die Fachkräfte der verschiedenen Professionen/Hilfesysteme und empfiehlt außerdem den 
Kommunen, unter Federführung der Psychiatriekoordinatoren/-innen regionale Arbeitskreise zu 
bilden. Dort sollen Kooperationsschwerpunkte aufgegriffen sowie praxisnah diskutiert und 
verbindlich entschieden werden.  
 
In der Versorgungsregion Westmecklenburg hat sich dieser regionale Arbeitskreis unter 
Federführung der Landeshauptstadt Schwerin gegründet und seine Arbeit aufgenommen. Eine 
Starterkonferenz im Februar 2014 hat den Diskussionsprozess eröffnet. Zahlreiche Vertreter aus 
der Politik, den 3 Kommunen, der öffentlichen und freien Jugendhilfe, der Psychiatrie und der 
Angehörigen von Betroffenen haben teilgenommen. Die regionale Arbeitsgruppe hat sich 
unmittelbar danach konstituiert. In ihr wirken die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, ein 
niedergelassener Kinder- und Jugendpsychiater, der diagnostische Dienst des staatlichen 
Schulamtes, die drei Jugendämter, freie Träger der Jugendhilfe und die Gesundheitsämter mit 
ihren Psychiatriekoordinatoren mit.  
 
 
Ergebnisse und Feststellungen im regionalen Arbeitskreis 
 
1. Die 3 Jugendämter haben mit der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie jeweils 
(inhaltsgleiche) Kooperationsvereinbarungen abgeschlossen. In ihnen werden verbindliche 
Regelungen getroffen, u.a. zu: 
 

TOP 6 Jugendhilfeauusschuss 
Sachstandsinformation zur Umsetzung der Kooperationsvereinbarung Jugendhilfe - 
Kinder und Jugendpsychiatrie 
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 rechtliche Handlungsgrundlagen 

 Ziele der Kooperation (Zielgruppen, Verfahren. Strukturen) 

 Grundsätze der Zusammenarbeit  

 Formen der Zusammenarbeit ( Regelung von Abläufen und Fristen usw.) 
 
2. Es wurden außerdem einheitliche Formulare für die Zusammenarbeit der Kinder- und 
Jugendhilfe mit der Kinder- und Jugendpschiatrie entwickelt, die für die gesamte Region 
Westmecklenburg Gültigkeit haben sollen. In der Landeshauptstadt Schwerin werden 
gemeinsam mit der Klink für Kinder- und Jugendpsychiatrie, dem niedergelassenen Kinder – 
und Jugendpsychiater , dem Jugendamt, den freien Trägern der Jugendhilfe und dem stattlichen 
Schulamt die Formulare und Verfahren zunächst auf Praxistauglichkeit überprüfen. Die 
Piltotphase beginnt am 1.04.2015. 
 
 
 
Michael Kleimenhagen 
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